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Kioske sind Verkaufsstellen im Sinne des Ladenschlussgesetzes; demzufolge gelten die 
gesetzlichen Ladenschlusszeiten (§ 3 Ladenschlussgesetz). 
Ein Verkauf bestimmter Waren auch während der Ladenschlusszeiten ist nur durch An-
wendung des Gaststättengesetzes unter Beachtung der gaststättenrechtlichen Sperrzeiten 
möglich. Für den Ausschank alkoholfreier Getränke durch einen Schalter (Verkaufsfenster) 
- auch zu Ladenschlusszeiten - ist seit 01.07.2005 keine Erlaubnis nach dem Gaststätten-
gesetz mehr nötig. 
Allerdings dürfen zu Ladenschlusszeiten im Rahmen dieses so genannten Schalteraus-
schanks ausschließlich über den Schalter auch die üblicherweise in Gaststätten erhältli-
chen Zubehörwaren verkauft werden. 
Als Zubehör sind alle Waren und Leistungen anzusehen, die nach der Verkehrsanschau-
ung als Ergänzung der Hauptleistung (Ausschank alkoholfreier Getränke) zur Befriedigung 
des Bedürfnisses der Gäste eines Gaststättenbetriebes gehören (z. B. Presseerzeugnisse, 
Süßigkeiten, Tabakwaren, Obst, Speiseeis). 
Der Umweltschutz gebietet es, für den Abfall der Kunden außer Haus einen Papierkorb 
bereitzuhalten! 
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